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Update zu den steuerlichen Maßnahmen zur Abfederung der Auswirkungen 

des Coronavirus 

Wie bereits im TAX WEEKLY # 10/2020 berichtet hat die Bundesregierung am 

13.03.2020 angekündigt, dass den Unternehmen angesichts der wirtschaftlichen 

Beeinträchtigung durch die Folgen der Corona-Pandemie durch liquiditätsscho-

nenden Steuervollzug entgegengekommen werden soll. Konkret geht es um 

Stundung, Kürzung von Vorauszahlungen und den Verzicht auf Vollstreckungs-

maßnahmen. 

In Bayern wurde heute bereits ein Formular veröffentlicht, mittels dessen beim 

Finanzamt die zinslose Stundung von Steuerzahlungen und die Herabsetzung 

von Vorauszahlungen bzw. des Steuermessbetrags für Zwecke der Gewerbe-

steuer-Vorauszahlungen unbürokratisch beantragt werden können. Es wird je-

doch auch darauf hingewiesen, dass unrichtige Angaben in entsprechenden An-

trägen strafrechtliche Folgen haben können. Voraussetzung sind Beeinträchti-

gungen durch die Auswirkungen des Coronavirus. 

 Die zinslose Stundung ist danach vorerst für drei Monate vorgesehen. Sie 

kann mit dem Formular beim Finanzamt insbesondere für bereits fällige oder 

fällig werdende Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Umsatzsteuer 

(einschließlich Nach- und Vorauszahlungen) beantragt werden. Stundungen 

der Gewerbesteuer müssen Unternehmen hingegen bei der entsprechenden 

Kommune beantragen. Es ist zu hoffen, dass auch die Kommunen den Aus-

wirkungen des Coronavirus situationsgerecht Rechnung tragen und entspre-

chende Stundungsanträge unkompliziert genehmigen. Wirtschaftsorganisati-

onen haben diesbezüglich bereits öffentlich an die Kommunen appelliert. 

 Die Herabsetzung von Vorauszahlungen kann beim Finanzamt mittels dieses 

Formulars für die Einkommensteuer und die Körperschaftsteuer beantragt 

werden. In Bezug auf die Gewerbesteuer kann die Herabsetzung des Steu-

ermessbetrags für Zwecke der Gewerbesteuer-Vorauszahlungen beantragt 

werden. Mittelbar ergibt sich daraus dann auch eine Herabsetzung von Ge-

werbesteuervorauszahlungen seitens der Kommune. 

 In unmittelbar von den Folgen der Corona-Pandemie betroffenen Fällen ver-

zichtet der Freistaat voraussichtlich bis Jahresende auf Antrag auf Vollstre-

ckungsmaßnahmen. Der Antrag muss bei der zuständigen Finanzbehörde 

gestellt werden. Ein Formular gibt es dazu nicht. 

Herabsetzungsanträge zu Vorauszahlungen bzw. zum Steuermessbetrag für 

Zwecke der Gewerbesteuer-Vorauszahlungen sind auf die feststehenden Vo-

rauszahlungstermine auszurichten. Um eine termingerechte Bearbeitung zu er-

möglichen, sollten die Anträge frühzeitig vor entsprechenden Terminen gestellt 

werden. Zu den Steuerarten, die von den Ländern verwaltet und vollzogen wer-

den, stehen als nächstes der 15. Mai (Gewerbesteuer) und der 10. Juni (Ein-

kommen- und Körperschaftsteuer) an. 

Stundungsanträge sind auf die jeweiligen Fälligkeitszeitpunkte der Steuern aus-

zurichten (bei der Umsatzsteuer insbesondere auf die Abgabetermine der Um-
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satzsteuer-Voranmeldungen). Ggf. kann der automatische Bankeinzug zur Si-

cherheit durch Widerruf erteilter Einzugsermächtigungen vermieden werden. 

Im letzten TAX WEEKLY # 10/2020 zum Maßnahmenpaket von BMF und BMWi 

zur Abfederung der Auswirkungen des Coronavirus haben wir auch bereits darauf 

hingewiesen, dass bei den Steuern, die von der Zollverwaltung verwaltet werden 

(z.B. Energiesteuer und Luftverkehrssteuer), die Generalzolldirektion angewiesen 

worden ist, den Steuerpflichtigen in entsprechender Art und Weise entgegenzu-

kommen. Gleiches gelte für das Bundeszentralamt für Steuern. 

Die Generalzolldirektion hat bereits entsprechend reagiert und folgenden Um-

gang dazu veröffentlicht: 

 Stundungsanträge für nachweislich (mittelbar oder unmittelbar) und nicht un-

erheblich betroffene Steuerpflichtige können bis zum 31.12.2020 unter Darle-

gung ihrer Verhältnisse gestellt werden. Die Steuern müssen bis zu diesem 

Zeitpunkt bereits fällig sein oder fällig werden. Anträge auf Stundung von 

nach dem 31.12.2020 fällig werdenden Steuern sind besonders zu begrün-

den. 

 Nachweislich (mittelbar oder unmittelbar) und nicht unerheblich betroffene 

Steuerpflichtige können bis zum 31.12.2020 unter Darlegung ihrer Verhältnis-

se einen Antrag auf Anpassung der bisher festgesetzten Vorauszahlungen 

stellen. 

 Drohen aktuell Vollstreckungsmaßnahmen, kann unter Darlegung der aktuel-

len Situation des Vollstreckungsschuldners Vollstreckungsaufschub beantragt 

werden. 

Wenn man von den Auswirkungen der Coronakrise betroffen ist, soll man sich an 

das jeweils zuständige Hauptzollamt wenden. Um eine zügige Antragsbearbei-

tung zu gewährleisten, sind die Anträge entsprechend zu begründen und der Zu-

sammenhang zur Corona-Krise glaubhaft darzulegen. Die Hauptzollämter werden 

Anträge möglichst entgegenkommend bearbeiten. Ein Formular für diese Anträge 

bietet der Zoll (noch) nicht an. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.zoll.de/SharedDocs/Fachmeldungen/Aktuelle-Einzelmeldungen/2020/uebergreifend_coronavirus.html?nn=280764#doc368868bodyText3


 

 
Seite 3 von 3 

 

Sonderausgabe 
17.03.2020 

 

 
28.03.2014 

Herausgeber 

WTS Steuerberatungsgesellschaft mbH 

www.wts.com/de • info@wts.de 

 

Redaktion 

Dr. Martin Bartelt und Georg Geberth 

 

Berlin 

Christian Baumgart 

Wilhelmstraße 43G 

10117 Berlin 

T: +49 (0) 30 2062 257 1010 

F: +49 (0) 30 2062 257 3999 

Düsseldorf 

Michael Wild 

Peter-Müller-Straße 18  

40468 Düsseldorf 

T: +49 (0) 211 200 50-5 

F: +49 (0) 211 200 50-950 

 

Erlangen 

Andreas Pfaller 

Allee am Röthelheimpark 11-15  

91052 Erlangen 

T: +49 (0) 9131 97002-11 

F: +49 (0) 9131 97002-12 

 

Hamburg  

Eva Doyé 

Brandstwiete 4 

20457 Hamburg 

T: +49 (0)  40 320 86 66-0 

F: +49 (0) 40 320 86 66-29 

 

Frankfurt a. M.  

Robert Welzel 

Taunusanlage 19 

60325 Frankfurt/Main 

T: +49 (0) 69 133 84 56-0 

F: +49 (0) 69 133 84 56-99 

 

Kolbermoor (Rosenheim) 

Andreas Ochsner 

Carl-Jordan-Straße 18 

83059 Kolbermoor 

T: +49 (0) 8031 87095-0 

F: +49 (0) 8031 87095-250 

 

Köln  

Michael Wild 

Sachsenring 83 

50677 Köln 

T: +49 (0) 221 348936-0 

F: +49 (0) 221 348936-250 

 

München 

Lothar Härteis 

Thomas-Wimmer-Ring 1-3 

80539 München 

T: +49 (0) 89 286 46-0 

F: +49 (0) 89 286 46-111 

 

Regensburg 

Andreas Schreib 

Lilienthalstraße 7 

93049 Regensburg 

T: +49 (0) 941 383 873-128 

F: +49 (0) 941 383 873-130 

Stuttgart 

Klaus Stefan Siler  

Büchsenstraße 10 

70173 Stuttgart 

T: +49 (0) 711 2221569-62 

F: +49 (0) 711 6200749-99 

 

  
 

 

Diese WTS-Information stellt keine Beratung dar und verfolgt ausschließlich den Zweck, ausgewählte Themen allgemein darzu-

stellen. Die hierin enthaltenen Ausführungen und Darstellungen erheben daher weder einen Anspruch auf Vollständigkeit noch 

sind sie geeignet, eine Beratung im Einzelfall zu ersetzen. Für die Richtigkeit der Inhalte wird keine Gewähr übernommen. 

Im Falle von Fragen zu den hierin aufgegriffenen oder anderen fachlichen Themen wenden Sie sich bitte an Ihren WTS-

Ansprechpartner oder an einen der oben genannten Kontakte. 

http://www.wts.com/de
http://www.wts.com/de




Steuernummer: ____________________________________________________
Name, Vorname: ____________________________________________________
Anschrift:  ____________________________________________________


Finanzamt ______________


_______________________


_______________________             Datum: ___.___._____


Steuererleichterungen aufgrund der Auswirkungen des Coronavirus


Antrag auf zinslose Stundung
Antrag auf Herabsetzung von Vorauszahlungen/des Steuermessbetrages für 
Zwecke der Gewerbesteuer-Vorauszahlungen 


1. Zinslose Stundung 


Infolge der Auswirkungen des Coronavirus können die nachfolgend genannten 


Steuerzahlungen derzeit nicht geleistet werden (erhebliche Härte). Ich beantrage deshalb eine


zinslose Stundung um vorerst drei Monate im folgenden Umfang:


___________________________________. 


  (Steuerart und Zeitraum)


___________________________________. 


  (Steuerart und Zeitraum)


___________________________________. 


  (Steuerart und Zeitraum)


Die Zahlung von monatlichen Raten ist mir möglich / nicht möglich. 


Die Zahlung der monatlichen Raten erfolgt ab dem ___.___._____ jeweils am ___. des 


Monats.  







2. Herabsetzung von Steuervorauszahlungen/des Steuermessbetrages für Zwecke der 


Gewerbesteuer-Vorauszahlungen


Infolge der Auswirkungen des Coronavirus beantrage ich, die/den


Einkommensteuer-Vorauszahlungen ab _____________________


Körperschaftsteuer-Vorauszahlungen ab _____________________


auf _____________ € herabzusetzen 


Steuermessbetrag für Zwecke der Gewerbesteuer-Vorauszahlungen


    ab ________________ auf _________________ € herabzusetzen.


Ich versichere die Richtigkeit und Vollständigkeit meiner Angaben. 


(Hinweis: Unrichtige Angaben können strafrechtliche Folgen haben, vgl. 


Sanktionsvorschriften §§ 370 und 378 der Abgabenordnung) 


Mit freundlichen Grüßen


    (Vorname Name)





